
Entgeltordnung der Stadt Schweinfurt für die Benutzung der städtischen 

Sportanlagen    

       

       

A. Benutzung durch Sportvereine und Schulen   

       

 Für die Sportausübung erhebt die Stadt für die Benutzung der städt. Sportanlagen 

 folgende Entgelte:    

       

 I.  Sportveranstaltungen    

       
  1. Sportplätze mit Umkleideräumen   pro angefangene 2 Stunden 

       

       

  1.1 Rasenplatz    € 

       

   Großfeld   36,00    

   Tagessatz = 2-Std-Satz x 3,5   126,00    

       

   Kleinfeld   18,00    

   Tagessatz   63,00    

       

  1.2 Leichtathletikanlage    30,00    

   Tagessatz   105,00    

       

  1.3 Sonstige Leistungen    

       

  1.3.1 Umkleideraum (Gruppe)   18,00    

   (ohne Sportplatzbenutzung)    

       

       

  2. Sportplätze ohne Umkleideräumen pro angefangene 2 Stunden 

       

       

  2.1 Rasenplatz    

      € 

       

   Großfeld   18,00    

   Tagessatz   63,00    

       

   Kleinfeld   10,00    

   Tagessatz   35,00    

       

  2.2 Leichtathletikanlage    13,00    

   Tagessatz   45,50    
 

 

 

 

 

 

 



  3. Sachs-Stadion    

       

  3.1 Hauptfeld mit Umkleideräumen pro angefangene 2 Stunden 

       

       € 

       

  3.1.1 Rasenplatz   72,00    

   Tagessatz   252,00    

       

  3.1.2 Tribünenbenutzung pro Tag   82,00    

       

  3.1.3 Stehstufenbenutzung pro Tag   82,00    

       

  3.1.4 Leichtathletikanlage   46,00    

   Tagessatz   161,00    

       

  3.1.5 Das Entgelt beträgt 3 % der Bruttoein-   

   nahmen (abzüglich MWSt.), wenn dieser Betrag  

   höher ist, als das zu zahlende Entgelt   

   gemäß Ziffer 3.1.1 bis 3.1.4    

       

  3.1.6 Flutlichtanlage    

       

   Stromverbrauch pro kWh nach Tarif / Verbrauch  

       

       

  3.2 Nebenplätze mit Umkleideräumen pro angefangene 2 Stunden 

       

  3.2.1 Rasenplatz    

       € 

       

   Großfeld   36,00    

   Tagessatz   126,00    

       

   Kleinfeld   18,00    

   Tagessatz   63,00    

       

  3.2.2 Kleinfeld (Kunststoffbelag)    

   Rollschuhbahn (Hockeyfeld oder Schnelllaufring)  

   Leichtathletikanlage je   18,00    

   Tagessatz   63,00    

       
 

  3.3 Sonstige Leistungen    

       

  3.3.1 Umkleideraum (Gruppe)   18,00    

   (ohne Sportplatzbenutzung)    

       

  3.3.2 Sportplatzbeleuchtung      

   Verbrauch pro kWh nach Tarif  

       

  3.3.3 Standgebühr pro Tag   70,00    

       
       

       



       

  4. Sporthallen  pro angefangene 2  Stunden 

       

       € 

       

   Einfachsporthalle   18,00    

   Tagessatz   63,00    

       

   Zweifachsporthalle   21,00    

   Tagessatz   73,50    

       

   Dreifachsporthalle   24,00    

   Tagessatz   84,00    

       

   Gymnastikraum   10,00    

   Tagessatz   35,00    

       

       

  5. Hallenbäder    

       

   Verrechnungseinheit für Vereinsanteil   

      € 

     

  5.1 Silvana pro Bahn / pro 45 Min   6,00    

   Tagessatz pro Bahn   28,00    

       

      

  5.2 Kerschensteiner-Grundschule  pro 45 Min  14,00    

   Tagessatz   63,00    

       

  5.3 Gartenstadt-Grundschule pro 45 Min  10,00    

   Tagessatz   45,50    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.  Trainingsbetrieb 
(einschließlich Sachs-Stadion) 

       

 Berechnungsgrundlage: 1 Übungseinheit = 45 Minuten 

       

   Sommer Winter 

   Einzel- Pauschale Einzel- Pauschale 

   stunde 20 Wochen stunde 20 Wochen 

 1. Sportplätze        

  einschl. Umkleideräume        

          

 1.1 Rasenplatz        

  Großfeld 6,00 € 120,00 € 6,00 € 120,00 € 

  Kleinfeld 3,00 € 60,00 € 3,00 € 60,00 € 

          

 1.2 Leichtathletikanlage        

  Stadion 4,00 € 80,00 € 4,00 € 80,00 € 

  AvHG 3,00 € 60,00 € 3,00 € 60,00 € 

          

 2. Sportplätze        

  ohne Umkleideräume        

          

 2.1 Rasenplatz        

  Großfeld 3,00 € 60,00 € 3,00 € 60,00 € 

  Kleinfeld 1,50 € 30,00 € 1,50 € 30,00 € 

          

 2.2 Leichtathletikanlage        

  Breite Wiese 1,50 € 30,00 € 1,50 € 30,00 € 

   

 
       

   Einzel- Pauschale Einzel- Pauschale 

 3. Sporthallen stunde 15 Wochen stunde 25 Wochen 

          

 3.1 Einfachsporthalle 4,00 € 60,00 € 5,00 € 125,00 € 

 3.2 Zweifachsporthalle 5,00 € 75,00 € 6,00 € 150,00 € 

 3.3 Dreifachsporthalle 6,00 € 90,00 € 7,00 € 175,00 € 

 3.4 Gymnastikraum 3,00 € 45,00 € 4,00 € 100,00 € 

       

 4. Schwimmhallen     

  Verrechnungseinheit     

  für Vereinsanteil     

       

 4.1 Silvana  pro Bahn / pro 45 Min. 

     2,00 €  

           

   Einzel- Pauschale Einzel- Pauschale 

   stunde 15 Wochen stunde 25 Wochen 

          

 4.2 Kerschensteiner-        

  Grundschule 5,00 € 75,00 € 5,00 € 125,00 € 

          

 4.3 Gartenstadt-        

  Grundschule 4,00 € 60,00 € 4,00 € 100,00 € 
 



 

 III.  Sonderregelungen      

         

  1. Veranstaltungen und Trainingsbetrieb von Jugendlichen bis 18 Jahre sind grund- 

   sätzlich unentgeltlich.      

         

  2. Das Entgelt für Sportveranstaltungen, an denen Erwachsene und Schüler/Jugend- 

   liche teilnehmen, wird anteilmäßig berechnet.    

         

  3. Bei Behindertenveranstaltungen ermäßigt sich das Entgelt um 50 %.  

         

  4. Zusätzliche Reinigung wird nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

         
  5. Für Sportveranstaltungen können auf Antrag folgende Nachlässe gewährt werden: 

      

   Bayerische Meisterschaften und höher  100 % Ermäßigung 

   Stadtmeisterschaften      

         

   Unterfränkische und Kreismeisterschaften    50 % Ermäßigung 

         

   Vereinsportveranstaltungen von besonderer Bedeutung   25 % Ermäßigung 

   (z. B. Jubiläumsturniere) oder Vereinsveranstaltungen   

   mit herausragender Bedeutung für Schweinfurt    

         

  6. Das Entgelt für die Benutzung städt. Freisportanlagen für den Schulsport beträgt 

   für öffentliche Schweinfurter Schulen 0,50 € je teilnehmenden Schüler.  
         

  7. Abrechnung      
         

   Die Abrechnung von Verbandsspielen kann aufgrund des vorhersehbaren Sportbe- 

  

           triebes pauschal in einer Summe erfolgen. Dabei kann auch der Trainingsbetrieb             
           mit einbezogen werden. 
 
8.        Abweichende Abrechnung der Schwimmbäder 
            
          Das Silvana, als auch die Schulschwimmbäder werden pro Unterrichtsstunde á 45    
          Minuten, Tagessatz oder Wochenpauschale abgerechnet.  
          Aufgrund der überwiegenden kommerziellen Nutzung des Silvana-Schwimmbades    
          können hier ausschließlich einzelne Bahnen gebucht werden, während die  
          Schulschwimmbäder aufgrund ihrer geringeren Größe nur als Ganzes buchbar sind.         

B. Benutzung durch Sonstige 
 
     

         

 

Für die Nutzung der städt. Sportanlagen durch Sonstige wird ein Entgelt erhoben, das sich an den 
Sätzen gemäß Buchst. A orientiert. Nicht als Sonstige gelten dabei andere Gesellschaften als 
eingetragene Vereine, wenn sie in einer vom Dachverband als Amateurliga eingestuften Spielklasse 
spielen. ³Bei der Erhebung des Entgelts für Sonstige wird die Mehrwertsteuer mit erhoben. 

    

     

  1. Außer bei Buchst. A Ziff. I. Nr. 5 wird für jede Position bei    

   a) Sportveranstaltungen       

   

    ein Zuschlag von 80 % und bei 
       

   b) Trainingsbetrieb und Nutzung gemäß Buchst. A Ziff. III Nr. 6   

   

    ein Zuschlag von 100 %  
 
erhoben.     

         



 

                2.         Für die Benutzung der Schulschwimmbäder der Gartenstadt- und der           
                            Kerschensteiner-Volksschule beträgt der Stundensatz 26,00 € 

     

     

 
 

IV.  Die Entgeltordnung tritt am  01.01.2023 in Kraft.    

   

 
 


